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St VZ Dokument 2 

A u t o n o m i e d e r U n i v e r s i t a t 

I . Begr iff sbesti mmungen 

l . Die Begriffsbesti mmung der Autonomie umschreibt das Mas s der 
Unabhangigkeit der Universitat vom Staat und von ihren übrigen 
Geldgebern . 

2 . Unter Autonomi e (in diesem Zusammenhang) verstehen wir das 
Recht der Univer sitat 

a/ zur Regelung ihrer eigenen Tatigkeit 

- im Innern 
- nach aussen 

b/ zur Regelung von Rechtsverhaltnissen 

- ihre r Angehorigen in bezug auf ihr e Tatigkeit an 
der Universitat 

- der an ihr bestehenden Einrichtungen 
- der ihr zugehorigen immateriellen Recht e 

durch Aufstellung bindender Rechtssatze . 

3. Unter Autonomie verstehen wir nicht : 

I I . Grundl agen 

di e Loslosung der Universi tat von der s i e umgeb enden 
Welt 

- die Loslosung der Universitat von der Gesellschaft 
- di e Loslosung der Univer sitat vom Staat 

l . Die Univer sitat hat die Aufgaben: 

- Forschung zu betreiben 
- Studierende zu Wissenschaftern und für 

wi ssenschaftliche Berufe auszubilden 
- durch die Verbreitung wissenschaftlicher 

Er kenntnis in die Oeffentli chkeit zu wi r ken 

2 . Die Uni ver sitat als Institution der Gesellschaft er halt von 
dieser 

- durch Vermittlung des Staates die Mittel zur 
Erfüllung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben 

- durch Vermittlung Privater oder einzelner I nstitu
tionen Mittel für die Durchführung einzelner Aufgaben 
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(Stipendien , Preisaufgaben , einzelne Forschungs
zwecke, soziale Aufgaben der Universitat ihren Ange
horigen gegenüber) oder einzelner Auftrage (Gutachten , 
Ex.pertisen , medizinische Behandlung , betriebmvirt 
schaftliche Beratung) 

Die Gesellschatt hat daher ein Interesse , über die sachger echte 
Verteilung und Ver-v:endung dieser fh ttel zu v1achen . 

3. An der Universitat wird demnach 

a/ Geld investiert , damit 
b/ an ihr der wissenschaftliche Betrieb , die Ausbi ldung 

der Studierenden, die Erfüllung ganz bestimmter 
Einzelaufgaben sowie die Ver breitung wissenschaftlicher 
Erkenntnis in der Oeffentlichkeit ermoglicht vQrd . 

III . Zielsetzung 

1 . Die Investition der Gelder und ihre Verwaltung haben sich nach den 
Bedürfnissen des Universitatsbetriebes zu richten . M. a .W.: Di e 
Investitionen sollen nach den wissenschaftlichen Bedür fnissen 
getatigt \•Terden . 

2 . W er anders i s t kompetent , die 'üssenschaftlichen Bedürfnisse der 
Universitat festzulegen als die in der \Vissenschaft Tat igen? 

3. Anders ausgedrückt soll die Universitat durch ihre eigenen Organe 
selbst bestimmen konnen , 1-Jie die ihr von der Gesellschaft (vom 
Staat und von Privaten) zur Verfügung gestellten Gelder verwendet 
1:1erden. 

4 . Die Rechnungsführung der Universitat soll offen sein und sowohl 
di e staatlichen als auch die privaten Zuv1endungen (in einer Gesamt
rechnung) erfassen. 

5. Ueber die Annahme oder Ablehnung von Geldern für Privatauftrage 
(Expertisen, Gutachten ete . ) soll das fúr die entsprechende 
Fachrichtung kompetente wissenschaftliche Gremium der Universi
tat entscheiden. 

6 . Die Universitat ist für die sachgerechte Verwendung der investier
ten Gelder verantwortlich. Sie wird dieser Verantwortung ger echt 
durch jahrliche Rechnungsablage an die Behorden sov1ie durch 
Veroffentlichung eines Jahresberichtes über ihre wissenschaftliche 
Tatigkeit . 

IV . Ausgestaltung der Autonomie 

l . Die Universitat stellt durch ein Universitatsparlament ei n 
jahrliches Budget mit Stellenplan auf (= Festlegung der internen 
Bedürfnisse) . 
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2. Dieses Budget wird durch ein Kuratorium begutachtet und an die 
Regierung weitergeleitet . 

Dieses Kuratorium (als Oberaufsichtsorgan über die Universitat) 
setzt sich zusammen aus : 

- Vertretern der Oeffentlichkeit (als Vertretern der 
Geldgeber) 

- Vertretern der Universitatsangehorigen (als Vertreter n 
der Wissenschaft) 

3. Die Regierung soll sich nicht aussern über die Zweckmassigkeit 
einzelner Budgetposten , sondern lediglich über die Hohe der 
zur Verfügung oder nicht zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel . Die Regierung hat die Moglichkeit , ein Budget in globo 
zurückzuweisen und die Erstellung eines den finanziellen 
Verhaltnissen des Staates angemessenen Budgets zu verlangen . 

Die Regierung leitet das Budget an die Legislative wei ter , welcher 
das gleiche Recht zukommt wie der Regierung (Rückweisung oder 
Annahme) . 

4. Der gleichen Genehmigungspflicht durch Regierung und Parl ament 
untersteht auch die Jahresrechnung der Universitat . 

5. Die detaillierte Ausgestaltung der inneren Organisation der 
Universitat ist ihre eigene Sache . Sie gibt sich ihre e i gene 
Verfassung (Universitatsordnung) . 

6 . Die staatliche Gesetzgebung über die Universitat soll lediglich 
einen weiten Rahmen abstecken und sich vornehmlich aussern 
über 

a/ die finanziellen Beziehungen zwischen Staat , 
privaten Geldgebern und Universitat 

b/ die Garantie der Lehr-, Lern- und Forschungsfreiheit 


